
Jürgen Diestelmann: Actio Sacramenta- Nürnberg: die Kontroversen ZUT Sache
lıs Lie Verwaltung des Heiligen zwischen Osjander Un!: eıt Dietrich]
Abendmahles nach den PrinzıpjJjen diese Fragen SCITUNSCH wurde Der
artın Luthers in der eıt bis ZU!T dritte Hauptteil, der her kurz gehalten
Konkordienftormel, ro(ß Cesingen: 1sSt an  aa N  — ä 323-—-362), ertet die Konkordienfor-
Lutherische Buchhandlung Harms mel ALULS un! beleuchtet den ökumeni-
1996, 436 ISBN 3—-86147-003-—9 schen eZUußg des Themas. 1)S Arbeit ıst

detailreich un:! anregend. Meıine Kritik
D,, der VO:  — beinahe Jahren bereits die macht sich indessen daran test, dafß
Schrift Konsekration« (Luthertum das Thema »aCt10« isoliert YVYOo Evange-

vorlegte, hat den Ruhestand lium verhandelt. Kann 111a bei Luther
dafür geNUTZT, sSeine damaligen Studien wirklich VO:  - einer „Lehre« V ON der
in die Nach-Lutherzeit auszuziehen. Im t10 sacramentalıis sprechen? Römische
ersten Hauptteil, der bereits die Hältte Theologie hat mmıt dem Il Vaticanum
des Buches austüllt stellt die act10 untrennbar mnıt der Predigt des
„Luthers Lehre VO)  - der 3Ct10 TNECIN- Evangeliums verbunden. Vt steilt selbst
talis und Konsekration« 11 Auseinan- test, das Ideal der lutherischen CGiottes-
dersetzung mıt Karlstadt, Zwingli, dienstretorm« Se1 „die Feier der Messe
Schwenckteld, Wolterinus, Besserer und mıiıt der Verkündigung des €es (:0t-
Hachenburg dar. Die Fragen, die tes und dem Heiligen Abendmahl« (9}
dabei geht, sind 11 ökumenischen (‚e nicht „der nackte Predigtgottesdienst«.
spräch durchaus aktuell, z D Wıe BC- Umgekehrt, möchte IC einwenden,
hen Wır nach dem Abendmahl mmit den ber uch nicht „die nackte 1ACt10 A-

Elementen u über denen bereits das mentalis«, die sachgerecht nicht AUS

Segenswort gesprochen wurde? Sollen dem unautlöslichen Zusammenhang
WIT uNs Sakramentsprozessionen m1ıt der Predigt des Evangeliums isoliert
(Fronleichnamsprozessionen] beteili- behandelt werden sollte.
gen‘ arf das Altarsakrament dAUSEC-
stellt und angebetet werden? Wıe steht Hartmut Hövelmann

mıit der Kelch-Elevation? Und
schließlich: Was heißt Konsekration für
Luther? Ögen diese Fragen der Nor-
malgemeinde sekundär erscheinen, Reiner Anselm üUungstes Gericht und Ir-
CTE katholischen un: Orthodoxen (:E- dische Gerechtigkeit. Protestantische
schwister beobachten aufmerksam, w 4> Ethik und die deutsche Strafrechtsre-

form, Stuttgart uUSW. KohlhammerWIT £u:  3 S1e ziehen daraus ihre Schlüsse,
W1e uns M1t dem Abendmahl e1- 19094, 258 — ISBN 3-17-012962-—7
gentlich ist Es geht 1Iso uch ıne
retflektierte Prax1s. Im 7weıiten aupt- DIie vorliegende Münchner theologische
teil zeig Vt tür einıge norddeutsche Lhssertation VO'  e L9093 bhietet dem
Städte (Hildesheim, anzıg, Lübeck, Programm einer Disziplin theo-
Rostock], Ww1e sich dort die ınge his ZU1 logischer Ethik, der Ethikforschung, die
Konkordientormel entwickelt haben als iıne (neoliberale| AÄAntwort auf cdie be.
L diese Darstellung 1st insotern exempla- klagte Geschichtslosigkeit und konzep-
risch, als uch 1n Suddeutschland (z.B tionell-normative Zugangswelse ZUI
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Nürnberg: die Kontroversen zur Sache 
zwischen Osiander und Veit Dietrich) 
um diese Fragen gerungen wurde. Der 
dritte Hauptteil, der eher kurz gehalten 
ist (323-362), wertet die Konkordienfor- 
mel aus und beleuchtet den ökumeni- 
sehen Bezug des Themas. D.s Arbeit ist 
detailreich und anregend. Meine Kritik 
macht sich indessen daran fest, daß er 
das Thema »actio« isoliert vom Evange- 
lium verhandelt. Kann man bei Luther 
wirklich von einer »Lehre« von der ac- 
tio sacramentalis sprechen? Römische 
Theologie hat mit dem Π. Vaticanum 
die actio untrennbar mit der Predigt des 
Evangeliums verbunden. Vf. stellt selbst 
fest, das »Ideal der lutherischen Gottes- 
dienstreform« sei »die Feier der Messe 
mit der Verkündigung des Wortes Got- 
tes und dem Heiligen Abendmahl« (9), 
nicht »der nackte Predigtgottesdienst«. 
Umgekehrt, möchte ich einwenden, 
aber auch nicht »die nackte actio sacra- 
mentalis«, die sachgerecht nicht aus 
dem unauflöslichen Zusammenhang 
mit der Predigt des Evangeliums isoliert 
behandelt werden sollte.

Hartmut Hövelmann

Reiner Anselm: Jüngstes Gericht und ir- 
dische Gerechtigkeit. Protestantische 
Ethik und die deutsche Strafrechtsre- 
form, Stuttgart usw.: W. Kohlhammer 
1994, 258 S. -  ISBN 3-17-012962-7

Die vorliegende Münchner theologische 
Dissertation von 1993 bietet unter dem 
Programm einer neuen Disziplin theo- 
logischer Ethik, der Ethikforschung, die 
als eine (neoliberale) Antwort auf die be- 
klagte Geschichtslosigkeit und konzep- 
tionell-normative Zugangsweise zur

Jürgen Diestelmann: Actio Sacramenta- 
lis. Die Verwaltung des Heiligen 
Abendmahles nach den Prinzipien 
Martin Luthers in der Zeit bis zur 
Konkordienformel, Groß Oesingen: 
Lutherische Buchhandlung Harms 
1996, 436 S. -  ISBN 3-86147-003-9

D., der von beinahe 40 Jahren bereits die 
Schrift »Konsekration« (Luthertum 
Bd. 22) vorlegte, hat den Ruhestand 
dafür genutzt, seine damaligen Studien 
in die Nach-Lutherzeit auszuziehen. Im 
ersten Hauptteil, der bereits die Hälfte 
des Buches ausfüllt (3-192), stellt er 
»Luthers Lehre von der actio sacramen- 
talis und Konsekration« in Auseinan- 
dersetzung mit Karlstadt, Zwingli, 
Schwenckfeld, Wolferinus, Besserer und 
Hachenburg dar. Die Fragen, um die es 
dabei geht, sind im ökumenischen Ge- 
sprach durchaus aktuell, z.B.: Wie ge- 
hen wir nach dem Abendmahl mit den 
Elementen um, über denen bereits das 
Segens wort gesprochen wurde? Sollen 
wir uns an Sakramentsprozessionen 
(Fronleichnamsprozessionen) beteili- 
gen? Darf das Al tarsakrament ausge- 
stellt und angebetet werden? Wie steht 
es mit der Kelch-Elevation? Und 
schließlich: Was heißt Konsekration für 
Luther? Mögen diese Fragen der Nor- 
malgemeinde sekundär erscheinen, un- 
sere katholischen und orthodoxen Ge- 
schwister beobachten aufmerksam, was 
wir tun. Sie ziehen daraus ihre Schlüsse, 
wie ernst es uns mit dem Abendmahl ei- 
gentlich ist. Es geht also auch um eine 
reflektierte Praxis. Im zweiten Haupt- 
teil zeigt Vf. für einige norddeutsche 
Städte (Hildesheim, Danzig, Lübeck, 
Rostock), wie sich dort die Dinge bis zur 
Konkordienformel entwickelt haben. 
Diese Darstellung ist insofern exempla- 
risch, als auch in Süddeutschland (z.B.
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ethischen Theoriebildung 113) Verstan- un (VOIr allem]) politische Defizite BC-
den werden kann, ıne Analyse der In- genüber.
terdependenzen zwischen kriminalpoli- Nicht LL1UX als Schüler Friedrich ele-

kats habe ich Anselms verdienstvolletischer Orjentierung und theologisch-
ethischer Posıtion. S1e untersucht die Arbeit mit großem Interesse gelesen.
Einflußnahmen protestantischer Ethik
auf den Prozeß der deutschen Straf. arl Lienst
rechtsretorm zwischen 1871 un! 197 5y
wohbei Themen des Sexual- un! Sıittlich-
keitsstrafrechts SOWIE die rage des
Schwangerschaftsabbruchs 1m Mittel- Luther und Ontologie. Das Sein Christi

11171 Glauben als strukturierendes Prin-punkt stehen. Beurteilungsmaßstab ist
die Anerkennung einer uch VOon Z1p der Theologie Luthers; hrsg. VO)  -

An)Ja Ghiselli, Karı Koppen un Ral-Gruppenüberzeugungen unabhängigen
Vertahrensrationalität 227) »|J)as 19144 Vinke, Helsinki/Erlangen 1993,
Recht fungiert ben deswegen ın moder- 155 ( Veröffentlichungen der LU-
11C1I1 Gesellschatten a1ls integrierendes ther-Akademie e.V. Ratzeburg 21)
Formalprinzip, weil eiıne weltanschauli-
che Homogenıität nıcht mehr gegeben egenwärtig gehen VOoO  - der deutschen
1St« 229} In dieser Perspektive 1St die Lutherforschung kaum theologische
traditionelle Gleichsetzung VOT1 ChHhri- Impulse 4QUS, dafür mehr VU)  - der
Sten und Staatsbürgern, christlichen innischen. Aus den Lehrgesprächen
Überzeugungen und rechtlichen Rege- 7zwischen der Orthodoxie und dem LU-
lungen nicht mehr möpglich. ihre thertum ist als Thema das der Theosis
Stelle trıtt die Akzeptanz kırchlich LEU entdeckt worden. kın 1902 All-

nicht oOrganıislıerter Verantwortung für staltetes Symposion hatte sich Zl} 1e1
protestantische Interessen, w aä5 1ne gesetzt abzuklären, „welcher ontologi-
Wertschätzung individuellen Christen- sche Status dem 1M Glauben gegenwär-
([UMS und positionelle Dititerenzierun- igen Christus 1 der Theologie
SCH mı1t sich bringt Dahinter steht die kommt und wWwW4s das (:anze VOTI Stand-
Unterscheidung zwischen Religion, punkt des Glaubens und der Liebe her
Christentum und Kirche 1m Kontext der gesehen bedeutet« bzw „Welcher NtO-

Aufklärungstheologie (23 ‚4} logische Status kommt dem göttlichen
Anselm sich verschiedenen eın in der menschlichen Wirklichkeit

Stellen uch mi1t Luther un! utheri- ZLS « (8]
scher Theologie auseinander. Dabei 1u0omo Mannermaa betont, da{iß die
kommt über Troeltschs Urteil (66) Konkordientformel jeden Christen einen
bzw über den neuprotestantischen Rah: Tempel (sottes nennt, ın dem ‚Ott
Inen nicht hinaus Er teilt dessen Stär- selbst gegenwärtig ist. Luther entwirtft
ken und Schwächen: Dem VON ihm Eer- ın eıner Weihnachtspredigt über Joh
offten »Zugewinn ethischer Kom- den ITun! einer theologischen nto-
teNZ« Un damit ınem logie mıit Hilfe philosophischer Begriff.

lichkeit. Das zuzugeben, tällt deutschen„Erstarken der evangelischen Stimmen
ın der öffentlichen Meinungsbildung« Lutheranern schwer. Modell für Luther
(23 3] stehen m. gewichtige inhaltliche ist das innertrinitarische Verhältnis, das
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und (vor allem) politische Defizite ge- 
genüber.

Nicht nur als Schüler Friedrich Dele- 
kats habe ich Anselms verdienstvolle 
Arbeit mit großem Interesse gelesen.

Karl Dienst

Luther und Ontologie. Das Sein Christi 
im Glauben als strukturierendes Prin- 
zip der Theologie Luthers; hrsg. von 
Anja Ghiselli, Kari Koppen und Rai- 
ner Vinke, Helsinki/Erlangen 1993, 
185 S. (Veröffentlichungen der Lu- 
ther-Akademie e.V. Ratzeburg Bd. 21)

Gegenwärtig gehen von der deutschen 
Lutherforschung kaum theologische 
Impulse aus, dafür um so mehr von der 
finnischen. Aus den Lehrgesprächen 
zwischen der Orthodoxie und dem Lu- 
thertum ist als Thema das der Theosis 
neu entdeckt worden. Ein T992 veran- 
Staketes Symposion hatte sich zum Ziel 
gesetzt abzuklären, »welcher ontologi- 
sehe Status dem im Glauben gegenwär- 
tigen Christus in der Theologie zu- 
kommt und was das Ganze vom Stand- 
punkt des Glaubens und der Liebe her 
gesehen bedeutet« bzw. »Welcher onto- 
logische Status kommt dem göttlichen 
Sein in der menschlichen Wirklichkeit 
zu?« (8)

Tuomo Mannermaa betont, daß die 
Konkordienformel jeden Christen einen 
Tempel Gottes nennt, in dem Gott 
selbst gegenwärtig ist. Luther entwirft 
in einer Weihnachtspredigt über Joh. 1 
den Grundriß einer theologischen Onto- 
logie mit Hilfe philosophischer Begriff- 
lichkeit. Das zuzugeben, fällt deutschen 
Lutheranern schwer. Modell für Luther 
ist das innertrinitarische Verhältnis, das

ethischen Theoriebildung (13) verstan- 
den werden kann, eine Analyse der In- 
terdependenzen zwischen kriminalpoli- 
tischer Orientierung und theologisch- 
ethischer Position. Sie untersucht die 
Einflußnahmen protestantischer Ethik 
auf den Prozeß der deutschen Straf- 
rechtsreform zwischen 1871 und 1975, 
wobei Themen des Sexual- und Sittlich- 
keitsstrafrechts sowie die Frage des 
Schwangerschaftsabbruchs im Mittel- 
punkt stehen. Beurteilungsmaßstab ist 
u.a. die Anerkennung einer auch von 
Gruppenüberzeugungen unabhängigen 
Verfahrensrationalität (227): »Das
Recht fungiert eben deswegen in moder- 
nen Gesellschaften als integrierendes 
Formalprinzip, weil eine weltanschauli- 
che Homogenität nicht mehr gegeben 
ist« (229). In dieser Perspektive ist die 
traditionelle Gleichsetzung von Chri- 
sten und Staatsbürgern, christlichen 
Überzeugungen und rechtlichen Rege- 
lungen nicht mehr möglich. An ihre 
Stelle tritt die Akzeptanz kirchlich 
nicht organisierter Verantwortung für 
protestantische Interessen, was eine 
Wertschätzung individuellen Christen- 
turns und positioneile Differenzierun- 
gen mit sich bringt. Dahinter steht die 
Unterscheidung zwischen Religion, 
Christentum und Kirche im Kontext der 
Auf klärungstheologie (231).

Anselm setzt sich an verschiedenen 
Stellen auch mit Luther und lutheri- 
scher Theologie auseinander. Dabei 
kommt er über Troeltschs Urteil (66) 
bzw. über den neuprotestantischen Rah- 
men nicht hinaus. Er teilt dessen Stär- 
ken und Schwächen: Dem von ihm er- 
hofften »Zugewinn an ethischer Kom- 
petenz« und damit einem erwarteten 
»Erstarken der evangelischen Stimmen 
in der öffentlichen Meinungsbildung « 
(233) stehen m.E. gewichtige inhaltliche
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